PRESSEINFORMATION 1. April 2026

Die Teilfortschreibung ,Freiflichen-Photovoltaik“ des
Regionalplans tritt nach ministerieller Priifung in Kraft

Die Teilfortschreibung des Regionalplans fiir die Region Stuttgart zur Festlegung von Vorbe-
haltsgebieten und zur Offnung der Regionalen Griinziige fiir Freiflichen-Photovoltaikanla-
gen ist damit rechtsverbindlich.

STUTTGART, 01.04.2026: Mit der heutigen 6ffentlichen Bekanntmachung auf der Website
des Verbands Region Stuttgart unter www.region-stuttgart.org/bekanntmachungen wird die
Teilfortschreibung des Regionalplans fiir die Region Stuttgart zur Festlegung von Vorbehalts-
gebieten und zur Offnung der Regionalen Griinziige fiir Freiflichen-Photovoltaikanlagen
rechtsverbindlich. Die Regionalversammlung hatte den entsprechenden Satzungsbeschluss
am 3. Dezember 2025 gefasst. Das Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen Baden-
Wiirttemberg erhob innerhalb der gesetzlichen Frist bis zum 23. Marz 2026 keine Einwendun-
gen. Damit gilt der neue Plan ab sofort als verbindliche Grundlage fiir die Beurteilung der Zu-
lassigkeit von Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen.

Mit der Teilfortschreibung werden 0,7 Prozent der Regionsflache als Vorbehaltsgebiete aus-
gewiesen. Diese Gebiete zeichnen sich durch besondere Eignung aus, etwa aufgrund ihrer
Lage, bestehenden Vorbelastungen oder der hiufig bestehenden gesetzlichen Privilegierung,
die eine Errichtung auch ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ermdglicht. Zudem wird
der Regionale Griinzug - ein zentrales Instrument des Freiraumschutzes in der Region Stutt-
gart - unter klar definierten Bedingungen fiir Freiflichen-Photovoltaik gedffnet. Ausgenom-
men bleiben weiterhin Waldflachen, Kernflaichen und Kernrdume des landesweiten Biotopver-
bunds sowie exponierte Bereiche mit hoher oder sehr hoher Landschaftsbildqualitat.

TRANSPARENTES PLANUNGSVERFAHREN MIT UMFASSENDEN BETEILIGUNGSMOG-
LICHKEITEN

Der Plan ist das Ergebnis eines mehrjahrigen Verfahrens, an dem sich Kommunen, Trager 6f-
fentlicher Belange und Biirgerinnen und Biirger zu allen vorgenommenen Anderungen duern
konnten. Auf Basis aller eingegangenen Beitrage hat die Regionalversammlung die abschlie-
Bende Gesamtabwagung vorgenommen und den Plan beschlossen.

Die Satzung zur Teilfortschreibung des Regionalplans, die 6ffentliche Bekanntmachung, die
Stellungnahmen sowie die Entscheidungen der Regionalversammlung zum Umgang mit den An-
regungen und weitere wichtige Unterlagen kdnnen auf der Homepage des Verbands Region
Stuttgart unter www.region-stuttgart.org/solarenergie abgerufen werden.
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INFORMATION FUR STELLUNGNEHMENDE

GemalR § 13a Abs. 5 Landesplanungsgesetz Baden-Wiirttemberg erfolgt keine individuelle
Rickmeldung an die Stellungnehmenden. Stattdessen werden die Stellungnahmen anonymi-
siert zusammengestellt und mit den Ergebnissen der Abwagung 6ffentlich zur Verfligung ge-
stellt. Unter dem vorgenannten Link kdnnen die Beschliisse der Regionalversammlung einge-
sehen werden.

Bei der gleichzeitig laufenden Teilfortschreibung zur Ausweisung von Vorranggebieten fir
Windkraftanlagen sieht das Ministerium hingegen Korrekturbedarf. Aufgrund einer Uberlage-
rung mit einem FFH-Schutzgebiet muss ein geplantes Vorranggebiet zunichst zuriickgestellt
werden. Das Erreichen des Flachenzieles von 1,8% der Gesamtflache wird dadurch jedoch nicht
gefahrdet.

VERBAND REGION STUTTGART

Der Verband ist die politische Ebene der Region Stuttgart. Wer in der Regionalversammlung vertreten ist, entscheiden die
Birgerinnen und Birger alle fiinf Jahre bei der Regionalwahl. Der Verband arbeitet an einer vorausschauenden und nachhaltigen
Entwicklung der Region Stuttgart. Zur Region gehéren 179 Kommunen aus den Landkreisen Béblingen, Esslingen, Géppingen,
Ludwigsburg, dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt Stuttgart.

01.04.2026/tmi

2/2



	Die Teilfortschreibung „Freiflächen-Photovoltaik“ des Regionalplans tritt nach ministerieller Prüfung in Kraft

